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 Veröffentlicht am 06.11.1974

Norm

StGB §94

Rechtssatz

Von einem Kraftfahrer, der die Risken der Teilnahme am Straßenverkehr als Lenker eines Motorfahrzeuges auf sich

nimmt, ist im Falle eines von ihm verursachten Unfalles grundsätzlich im solchen Maß an Charakterstärke und

Willensstärke zu verlangen, daß er den Schrecken über den Unfall und die wahrgenommenen Unfallsfolgen sowie die

Angst vor den ihm nunmehr drohenden Nachteilen zu überwinden vermag und seiner Überzeugungsp:icht und

Hilfeleistungsp:icht nachkommen kann. Es sind aber Fälle denkbar, bei denen der bei einem Unfall unter besonders

gelagerten Umständen verursachte Schock eines Kraftfahrers so gravierend ist, daß dem betre<enden eine

Hilfeleistung dem Verunglückten gegenüber nicht mehr zugemutet werden kann.
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